
387 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Probst, 
Dipl.-Ing. Strobl und Genossen, betreffend 
die Abänderung und Ergänzung des Opfer
fürsorgegesetzes (12. Opferfürsorgegesetz-

Novelle) (125/A). 

gungssachschädengesetzes festgesetzten Einkom
mensgrenze erfolgen. Personen, die noch keinen 
Antrag auf Haftentschädigung gestellt haben 
oder deren Antrag im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens der Bestimmungen über die Einkommens
grenze noch nicht erledigt ist, sollen nicht schlech-

Die Abgeordneten Pro b s t, Dipl.-Ing. ter gestellt werden als jene Verfolgten, die eine 
S t r 0 b I und Genossen haben in der 62. Sitzung Haftentschädigung nach den bisherigen Vor
des Nationalrates am 15. März 1961 den ob- schriften erhalten haben. 
genannten Initiativantrag eingebracht, der dem Darüber hinaus ist auch eine Entschädigung für 

'Ausschuß für soziale Verwaltung zur Vor- jene Opfer der politischen Verfolgung vorge
beratung zugewiesen wurde. sehen, die zufolge der ihnen' aufgezwungenen 

Der Nationalrat hat mit einstimmigem Be- Auswanderung nach Kriegsausbruch von alli-
schluß am 15. Dezember 1960 die Notwendigkeit ierten Behörden in Lagern festgehalten wurden. 
einer Novellierung des Opferfürsorgegesetzes In -gleicher Weise werden Personen entschädigt, 

, festgestellt, wodurch die berechtigten Forderung- - die in Deutschland, in den von Deutschland be
gen auf dem Gebiete der Wiedergutmachung der- setzten Gebieten sowie in Ländern, die mit 
Opfer der politischen Verfolgung endlich 'erfüllt Deutschland im Kriege verbUndet waren, einer 
werden sollen. Diesem Wunsche soll mit ~or1ie- Anhaltung oder Konfinierung unterworfen 
gendem Antrag Rechnung getragen werden. waren, auch wenn diese Anhaltung wegen gering-

Der vorliegende Gesetzentwurf trifft Vorsorge, fügiger Erleichterungen nicht als Haft im tech
daß Opfer, die eine verfolgungsbedingte Gesund- nischen Sinn gewertet werden kann. Eine Ent
heitsschädigung erlitten haben, durch die ihre schädigung gebührt auch jenen Personen, die 
Erwerbsfähigkeit nach den Bestimmungen des wegen einer ihnen drohenden Verfolgung unter 
Kriegsopferversorgungsgesetzes um mindestens menschenunwürdigen Bedingungen im Verborge-
70 v. H. gemindert ist, und denen bisher gemäß nen lebten oder wegen der Nationalität in Ge
§ 1 Abs. 2 lit. c des Opferfürsorgegesetzes nur biete außerhalb der derzeitigen österreichischen 
ein Qpferausweis ausgestellt werden konnte, weIl Grenzen ausgesiedelt worden sind. Unter Berück
ihre Gesundheitsschädigung nicht auf eine Haft sichtigung der finanziellen Möglichkeiten des 
oder Mißhandlung zurückzuführen war, eine Bundes wird die Entschädigung so festgesetzt 
Amtsbescheinigung erhalten und hiedurch wenig- werden, daß für die vorangeführten Freiheits-
stens in den Genuß der Unterhalts rente gelangen beschränkungen ein Betrag von 350' S für jeden 
können.' Monat der erlittenen Freiheitsbeschränkung ge-

Ferner wird im Hinblick auf die zu erwartende währt wird. 
Beitragsleistung der BundesrepublikDeutschland Einem berechtigten Wunsch~ der Opfer ent
die Haftentschädigung erhöht, sodaß di~se der sprechend, ist Verfolgten, die durch mindestens 
von der Bundesrepublik Deutschland für den -sechs Monate den Judenstern getragen haben, 
gleichen Tatbestand gewährten Entschädigung eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 
nahekommt. Diese Erhöhung wird jedoch ·auf 6000 S zu leisten. ~ 0 

einen sozia~ berücksichtigungswürdigen Personen- Opfer, die Inhaber einer Amtsbescheinigung 
kreis beschränkt. Die Abgrenzung der sozialen oder eines Opferausweises sind, sollen - unter, 
Berücksichtigungswürdigkeit soll durch analoge I der Vorausset~ung, ~aß sie durch V.erfolgungs- . 
Anwendung der im § 5 des Kriegs- und Verfol- maßnahmen eme Mmderung des Emkommens 
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um mindestens die Hälfte gegenüber dem Zeit
punkt vor der gesetzten Maßnahme erlitten 
haben, wenn diese in ihrer Auswirkung minde
stens dreieinhalb Jahre gedauert hat - eine ein
malige Entschädigung in der Höhe von 10.000 S 
erhalten. . 

Opfern, die durch gegen sie oder ihre Eltern 
gerichtete Verfolgungsmaßnahmen ihre Berufs
ausbildung abbrechen mußten, soll eine einmalige 
Entschädigung von 6000 S gewährt werden. 

Bei den einzelnen Schädigungstatbeständen 
wird die Gewährung von Doppelleistungen nach 
dem Opferfürsorgegesetz und nach dem Bundes
en tschädigungsgesetz ausgeschlossen. 

Kysela 
Berichterstatter 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 17. März 
1961 beraten und nach einer Debatt.e, an der sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Kin d 1, Mac h u n z e, U h I i r, Re ich und 
Dr. K u m m e r beteiligten, angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver-
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. . I 

I 

Wien, am 17. März 1961 

Hillegeist 
Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom 1961, mit dem 
das Opferfürsorgegesetz, BGB!. Nr. 183/ 

1947, abgeändert und ergänzt 'Wird 
(12. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, 
BGBl. Nr. 183, in der geltenden Fassung wird 
abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im § 2 Abs. 1 lit. c ist nach dem Klammer
ausdruck der Z. 3 an Stelle des Punktes ein Strich
punkt zu setzen und folgende Bestimmung als 
Z. 4 neu einzufügen: 

,,4. erlittene Freiheitsbeschränkungen und Be
rufsschäden (§§ 14, 14 abis c)." 

2. Im § 4 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Wird 'dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung 
der Anspruchsberechtigimg nach § 1 Abs. 1, 
Abs. 2 lit. c oder Abs. 3 lit. a oder b statt
gegeben, so hat. der Landeshauptmann . eine 
,Amtsbescheinigung' auszustellen; in der Amts· 
bescheinigung sind die Gesetzesstellen, auf die sich 
die 'Anspn~chsberecht~gung (§ 1) gründet, zu ver
merken." 

3. Im § 13 a Abs. 5, 6 und 7 sind die Zahlen 
431.20 beziehungsweise 616 jeweils durch die Zahl 

. 860 zu ersetzen. 

4. Dem § 13 a ist als Abs. 9 anzufügen: 

,,(~) Haftentschädigung wird nicht geleistet, 
wenn das Einkommen des Opfers beziehungsweise 

. des Hinterbliebenen im Jahre 1955 72.000 S über
stiegen hat; für jedes im Zeitpunkt des Inkraft
tretens, dieser Bestimmung dem Geschädigten 
gegenüber unterhaltsberechtigte Kind erhöht sich 
die Einkommensgrenze um je 3000 S." 

5. Dem § 13 c ist als Abs. 4 anz~fügen: 

,,(,1) Von der Entschädigung sind Personen aus
geschlossen, die für die erlittene Haft einen An
spruch auf Entschädigung gegenüber einem an
derell Staat haben." 

6. Die Überschrift des § 14 hat zu lauten:, 

"Entschädigungsmaßnahmen für erlittene Frei
heitsbeschränkungen und Berufsschäden." 

7.§ 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Osterreichische Staatsbürger. sowie 
Personen, die am 13. März 1938 österreichische 
Bundesbürger waren oder in einem vor dem 
13. März 1938 gelegenen ,Zeitraum durch mehr 
als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz 
im Gebiet der Republik Osterreich hatten, haben 
Ans'pruch auf Entschädigung für erlittene Frei
heitsbeschränkungen. 

(2) Eine Entschädigung ist Personen zu ge
währen, die 
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a) um Verfolgungen im Sinne des § 1 Abs.l list eine einmalige Entschädigung von 6000 S zu 
oder 2 zu entgehen, ausgewandert sind und gewähren. Auf diese Entschädigung sind Lei
in der Zeit vom 1. September 1939 bis stungen nach §§ 13 a, 13 c oder 14 für nach 
9. Mai 1945 durch eine der mit Deutsch- dem 1. September 1941 erfolgte Anhaltungen 
land im Kriege gestandenen Mächte als (\n- anzUrechnen. 
gehörige eines Feindstaates interniert oder 
von Behörden eines mit Deutschland im 
Kriege verbündeten Staates in ihrer Frei
heit durch Zwangsaufenthalt in einem 
Getto oder an einem zur Anhaltung be
stimmten Ort beschränkt wurden; 

b) aus Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der 
Zeit vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 
in Deutschland oder in den von Deutsch
land besetzten Gebieten während dieser Be
setz~ng in ihrer Freiheit durch Zwangsauf
enthalt in einem Getto oder an einem zur 
Anhaltung bestimmten Ort beschränkt 
wurden; 

c) auf. der Flucht vor einer ihnen aus den 
Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 dro
henden Verfolgung unter menschenunwür
digen Bedingungen im Verborgenen lebten; 

d) im Zuge der nationalen Verfolgung in der 
Zeit vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 
aus einem innerhalb der derzeitigen öster
reichischen Grenzen gelegenen Ort in Ge
biete außerhalb dieser Grenzen ausgesiedelt 
wurden. 

(:J) Als Entschädigung gebührt den Anspruchs
berechtigten gemäß Abs. 2 für jeden nachgewie
senen Kalendermonat der Freiheitsbeschränkung 
ein Betrag von 350 S. Mehrere Zeiten der Frei-

. heitsbeschränkung sind zusammenzuziehen, an
gefangene Monate gelten als volle Monate. 

(4) Von der Entschädigung gemäß Abs. 3 sind 
Personen ausgeschlossen, die für die Freiheits
beschränkung Anspruch auf Entschädigun'g gegen-
über einem anderen Staat haben. ' 

(5) Ist für eine der in Abs. 2 angeführten 
Freiheitsbeschränkungen bereits eine Leistung ge
mäß § 13 a oder § 13 c gewährt worden, wird 
diese Leistung auf die gemäß Abs. 3 zustehende 
Entschädigung angerechnet." 

8. Nach § 14 sind die folgenden §§ 14 abis d 
einzufügen: 

,,§ 14 a. Osterreichischen Staatsbürgern sowie 
Personen, die am 13. März 1938 österreichische 
Bundesbürger waren oder in einem vor dem 
13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr 
als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz 
im Gebiete der Republik Osterreich hatten und 
auf Grund der Polizeiverordnung vom 1. Sep
tember 1941, DRGBl. I S. 547, den Judenstern 
durch mindestens sechs Monate getragen haben, 

§ 14 b. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung 
eider eines Opferausweises erhalten, wenn ihr 
Einkommen in der Zeit vom 6. März 1933 bis 
9. Mai 1945 durch Verfolgungsmaßnahmen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes in dem im § 1 Abs. 2 
lit. d festgesetzten Ausmaß gemindert war, e111e 
einmalige Entschädigung 111 der Höhe von 
10.000 S. 

(~) Von der Entschädigung gemäß Abs. 1 sind 
Personen ausgeschlossen, die für den Einkom
mensschaden Entschädigungen auf Grund anderer 
gesetzlicher Bestimmungen erhalten haben. 

§ 14 c. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung 
oder ein'es Opferausweises erhalten, wenn sie eine 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres begonnene 
Berufsausbildung durch gegen sie selbst oder ihre 
Eltern gerichtete Verfolgungsmaßnahmen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes abbrechen mußten, 
eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 
6000 S. Ein Abbruch einer Berufsausbildung ist 
auch dann gegeben, wenn Kinder nach Voll
endung des 14. Lebensjahres wegen solcher Ver
folgungsmaßnahmen eine erstrebte Berufsausbil
dung nicht aufnehmen konnten.' 

§ 14 d. (1) Von den Entschädigungen gemäG 
§§ 14 abis c sind Personen ausgeschlossen, die 
auf Grund vorangeführter Tatbestände Anspruch 
auf Entschädigung gegenüber einem anderen 
Staat haben . 

(2) Auf Anspruchswerber nach den §§ 14, 14 a 
bis c sind' die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden. 

_ (:1) Auf Verfahren, betreffend Ansprüche nach 
den §§ 14, 14 abis c sind die Bestimmungen 
des § 13 d sinngemäß anzuwenden." . 

Artikel II. 

Dp erg a n g s b e s tim m u n gen. 

(1) Bescheide, mit denen bis zuin Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes Haftentschädigung gemäß 
§ 13 a oder § 13 c des Op'ferfürsorgegesetzes 
rechtskräftig zuerkannt worden ist, sind auf An
trag nach den Bestimmungen des Art. I zu über
prüfen und' neu zu erlil-ssen. Eine bereits gelei
stete Haftentschädigung ist anzurechnen. 

(2) Ist über einen Antrag auf Haftentschä
digung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der V 6r
schriften' des Art. I noch nicht entschieden wor
den, sind die in Art. I Z. 4 und 5 enthaltenen 
Anrechnungs- und Ausschlußbestimmungen nur 
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auf den Betrag anzuwenden, um den sich die Artikel III. 
Haftentschädigung durch die Bestimmung des (1) Dieses Bundesgesetz tritt in Kraft, sobald 
Art. I Z. 3 erhöht hat. über die Bedeckung des Aufwandes, den dies6 

(3) Ist der gemäß § 13 a Abs. 1 oder § 13 c Bundesgesetz verursachen wird, zwischen der 
Abs. 1 oder 2 des Opferfürsorgegesetzes An· Republik Österreich und der Bundesrepublik 
spruchsberechtigte vor Inkrafttreten dieses Bun- Deutschland eine Vereinbarung getroffen ist. 
desgesetzes oder vor der AntragsteIlung (Abs. 1) (2) Der Zeitpunkt, in dem· dieses Bundesgesetz 
gestorben, so steht das Recht zur AntragsteIlung gemäß Abs. 1 in Kraft tritt, ist von der Bun
den im § 13 a Abs. 2 beziehungsweise § 13 c desregierung 1m Bundesgesetzblatt kundzu
Abs. 3 des Opferfürsorgegesetzes genannten Hin- - machen. 
terbliebenen in der dort angeführten Reihen- (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
folge zu. Sie erhalten die Hälfte der Haftent- wird das Bundesministerium für soziale Ver
schädigung, die dem Verstorbenen nach den Be- waltung, hinsichtlich der Bestimmungen des 
stimmungen des Abs. 1 gebührt hätte. Die Vo.r- Art. I Z. 3 bis 8 und des Art. 11 im Einver
schriften des § 13 a Abs. 6 bis 9 und des § 13 c nehmen mit dem Bundesministerium für Fi-
Abs. 4 gelten sinngemäß. I nanzen betraut. 

387 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




